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Pheidippos, da.s attisohe Bürgerrecht auf Antrag des Demosthenes
bekam (Schäfer, Dem. lIPI 296 Anm. 4), und dieses Ereignis
wird von Schäfer in Zusammenhang mit der grossen Tbeuerung,
die in Athen um 330 eintrat und erst i. J. 325 überwunden
W1W, gebracht (vgI. Lal"feld aO. II zn CIA IV 2, 179 b). Zu den
reiohen Arlsländern und Metöken, die wegen ihrer Verdienste
und Beiträge damals durch Verleihung des attischen Bürger­
rechts ausgezeichnet wut'den, treten demnach ua. Chairephilos
und seine Söhne. Diese Ansicht Schäfers Ilcheint wohl gegründet
zu sein, und ist meines Wissens von niemand bestritten worden.
Die Inschrift muss sich also auf die Zeit nach 330 lleziehen und
ist wahrscheinlich kurz nach 328 zu setzen (vgl. über die Theuerung
Köhler, Athen. MittheiJ. VIII 211 W.): Im Jahre 328, als die
Noth noch fortdauerte und freiwillige Beiträge zum Anhuf von
Getreide aufgeboten wurden, wird es geschellen sein, dass Chaire­
philos noch dazu eine freigebige Spende von Salzfischen dargebracht
hat (vgl. Hyperides ed. Blass. Fr. 184: /lETa Taiha ÜO"TEPOV
~A90v ava911O"o/lEV01 TO Tap1Xoc;.). Mit dieser Datirung steht
die Inschrift keineswegs im Widerspruch, obwohl einige der hier
Erwähnten schon um 340 oder etwas früher als Trierarchen be­
kannt sind. Die grÖBste Bedenldiehkeit möchte Archebios, Sohn
des Arc.hebiadel!, aus Lamptrai bieten, weil el' schon 373 als
Trieraroh verzeichnet ist; doch ist es nicht befremdend, daas wir
ihn, wenn er im J: 373 zwanzig Jahre alt war, noch 328 unter
den Lebenden finden. Kephisodoros, Sohn deI! Meidias aus Ana­
gyrus, ist ein Sohn des bekannten Meidias (Dem. XXI), der .pm
330 als tot erwähnt wird (Aisch. III 115). Ein Bruderaes
obengellannten Pamphilos, Pheidippos, kommt in den Seeurkunden
aus 323/2 als Trierarch vor.

Helsingfors. J 0 ban nes S un d w aH.

ZR Roraz Oden
(Schluss)

III 3, 9:W. Ha c art e Pollux et vagus Herculel! enisus
arces attigit igneas. Das mythologische Gewand, das Horaz
ztllnal übel' den zweiten Thei! des Gedichtes (den ersten Theil
der Rede der Juno, v. 18-36) gehängt hat, darf nicht darüber
täuschen, dass es ihm mit hac \rte als Ableitung der Vergötte­
rung Ernst. ist und dass er die Göttlichkeit des Pollux (und
~entsprechend der übrigen) weder auf Vatersohaft eines Gottes
. ,z Martis equis v. 16) noch etwa auf eine nur im pugillatus

ährte consta.ntia zurückführt. In dem, was Horaz me i nt,
t er sich wie 128, 7-9 rationalistisch in Gegensatz zum

berliefertl;ln Mythus: Wegan übermenschlicher W i 1] e n s k raft
nd Leistung (ausgefiihrtEp. II 1,7 f.) sind Mensohen (wie

kürzlich noch Caesar) vergöttlicht worden; und zwar haben
re Mitmensohen sie vergöttlicht und zugleich sie zu Söhnen
nes Gottes erklä.rt. Stand doch letzteres Horaz vor Augen
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von Alexander dem Grossen, dem als SoLn des Zeus Ammon
hezeichneten, 'an durch die Diadochenfürsten hindurch bis zum
Gerede des Volkes über Octavian. Im gleichen Rationalismus
leitet er IV 5, 35 f. das Gottesthmll des Hercules und des
Castor aus der Danllbarlleit GrieclJenlands (Graecia memor) ab
und MImt er Ep. II ], 5 f. Romulus, Liber, Castor und Pollux
'post ingentia facta deorum in templa recepti'; sohon der nach·
folgende Gegensatz des Undankes, mit dem ihnen bei Lebzeiten
die Mensohen lolmten, hätte davor hüten müssen, dass man an
templa herumdeutete, um eine Vergöttliohung duroh die Götter,
statt durch die Menscllen, zu gewinnen.

Unverkennbar sind III 3,9-16 die Ausführung zu der
eben erst vorausgegangenen Stroph e III 2, 21-24 VirtuB
recludens immeritis mori caelum negata temptat Her via eto.
Nichts deutet dort auf göttliche Abstammung. Nur die im
Kampf siegreiche Manneskraft ist es, welclle (lU 2, 17 20)
die Selbständigkeit behaupten lässt und (lU 2, 21-24) einer
kleinen Minderheit eben dieser Kraftmenschen durch ihl'e eigene
Kraft sogar deu Weg zum Himmel, zur Göttliehkeit, öffnet.
Die gleiche kleine Minderheit wird III 3,9-16 aus dcn viri
propositi tenaces (v. 1--8) herausgesondert.

Auch durch die Einlleitlichkeit von In 3 wird ratio­
nalistische Auffassung der Yergötterungen des Mythus erfordert.
Denn nur so sind diese eine treffende Parallele zu der auch
Augustus bevorsteIHlllden Vergötterung. Nur fitr äusserliche
Betraohtung nämlich hat das Gedicht Romulus zum Gegenstand.
Betont man nicht sowohl, was der Dichter sagt, als was er an­
deutend meint, so ist das Gedicht in seinen Hauptgedanken eine
Anwendung von Strophe III 3,21-24 auf die Person
d es- A ugus t u s: "ine Verheissung seiner Vergötterung (v. 11 f.
ausgesprochen) und ein Hinweis auf die Verdienste, denen er
sie vel·dankt. Der zweite Thei! des Gediohtes (v. 17-36) deutet
sym boUsoh auf (1i1O zuerst von Th. Momlllsen ausgesprochen) die
Verderben drohende Entweihung des römischen Reiches durch
das sittenlose Paar Antonius und Cleopatra, sowie auf die Er'
rettung aus dieser Gefahr durch Octavian. Der dritte Thei!
des, Gedichtes (v. 37 ff.) fügt das weitere positive Verdienst
des Octavian an, dass nunmehr Rom auf zeitlich und räumlich
unbegrenzte Weltherrschaft rechnen darf, sofern eB nur (v. 37-42
und 58-60) die Rückkehr der soeben abgewendeten Gefahr
vermeidet, dh. sofern es nicht orientalische Sittenlosigkeit ein'
reissen lässt und Dioht den Sohwerpunkt des Reiches VOll der
Stätte alten Römel'geistes hillWllg in den Orient verlegt.
Für diese Fassung der Einschränkung, welche (dum longus inter
sa6viat mon Romamque l)Ontus' und Ilions thatsächlich erfolgte
N61lbesiedelung betont, darf Verf. auf seine Behandlung dieser
Ode in der 1891 er Festschrift des SchneebeI'ger Gymnasiums
verweisen. Ja es mag vielleic1lt geradezu ein 'Nebenzweck' der
Ode gewesen im Interesse des Kaisers etwaigem Volks'
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gerede entgegenzutreten, das auch Augustus (wieCMsar nach
Sueton o. 79) die Absicht zuschreiben mochte, den Herrscher­
sitz in den Orient zu verlegen i denn, so sehr siell Augustus
mit der ZurückfUhrung der luHer auf Iliar und Troia und Yenus
umschmeicbeln liess, 80 war er dvch ein zu nüclJterner Politiker.
um praHisohe Folgen dieser Legende zuzulassen.

In 26, 11 f. Man bezeiclmet den vom Dicbter erbetenen
Geisselscblag, mit dem Venus die Chloe treffen soll,
als <Strafe' und als <Mittel zur Fügsamkeit'. Beides erläutert
die Stelle nioht ausreiohend.

Unter <Mittel zur Fügsamkeit' versteht man Erweckung
von Liebe zu Horaz. Aber durch ein Gebet, von Chloe ge­
liebt zu werden, wiirde der Dichter seinen Entsagungsentsohluss
zu plump aufheben. Dagegen wird der Grlllld dieses Entsc:hlul>scs
und damit aucll seine UnverIässigkeit fein enthüllt duroh das
Gebet<Ach, Venus, lass die stolze Chloe auch einmal empfinden,
wie weh Liebe (zumal unerwiderte) tbut!'

Eine <Strafe' ist so der Liebe erwecl,ende Selllag der Venus
allerdings. Und zwar soll Chloe gestraft werden durch (zumal
unerwiderte) Liebe zu einem Dritten, wie Tibull I 8 der gegen
seine Liebhaber spröde Marathus durc1l unerwiderte Liehe zu
Pholoe gestraft wird. Aber wesentlicher als die Strafe ist aucb
hier die Liebe erweckende Kraft des flagellum Veneris.
Und geschwungen wird dies auch ohne dass gestraft werden soll.
Aucll Tihull I 8, 5 waren die verbera des Dichters selbst nicht
Strafe, sondern nur Schmerzensbringer. Besonders bemer.kens­
wertb aber ist Martial VI 21, wonach Venus zwar ihren'~un­

getreuen Liebhaber Mars <saepe ·furibunda cecidit', aber ander­
seits Venus am Hocllzeitstng von Stella und Violantilla aus Mosser
Fiirsorge für die Treue des Stella diesem al'cano percussit
11cctOl'a ]01'0. Del' dem jungen Paare befreundete Dichter schliesst:
plaga iuvat, sed tu iam, dea,caede duos (die letzten zwei Worte
freiHell nicht ohne eine varia lectio). Bei der Yorstelhwg von
dem beisse Liebe erweckenden Riemenschlag der Venus sind eben
wobl mehrere Vorstellungen zusammengeflossen: die schmerzen·
bringende Geissei und der Liebe erweckende cestos Yeneris (del'
aber auch bei Mal·tial daneben in der althergebrachten Yor­
stellung vorlwmmt); vielleicht hat dabei auch die Parallele del'
{He Frauen befruohtenden Sohläge\ der rJuperoi gewirkt.

In 29, 43, loh halte fiir Rede nicht "ixi, sondern Vixi;
crall • . . vexit.

IV 5, 17. Gegen die Annahme, dass bos das weidende
Rind meine, spricbt schon das Masculinum und ist entscheidend
die Wiederholung von rura. Bezeichnete rum das eine Mal die
Weiden, das andere Mal die Getreidefelder l so wäre die Wieder­
holung ein Stilfelller. Dagegen eine schöne Redefigur ist llie
in der Steigerung: 'Sioller dnrehpfliigt die Fluren daR Rind,
es nährt die Fluren Ceres und segnende Fruchtbarkeit'. Der
Ausdruck parambulat ist gewählt wegen des langsamen Sehreitens,
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IV 9, 34·-44. Inder Festl1cllrift des Sehneeberger Gym­
nasiums 1891 S. 75 Anm. schrieb ieh: Die verschiedenen Möglicll­
keiten die Worte zu construiren sollten doch vor der einen
zweifellos richtigen ErklärUllA' zurücktreten, dass auf animus nur
prudens und reetus bezogen uml v. 37-39 als Vokativ (vgl. den
gleichen Uebergang in den Vokativ TI 1, 13 ff.) gefasst wird. An
Y. 39 rvoll Hoheit nicht durch Amt nur für Ein Jahr') schliesst
sich der Gegensat.z zu non unius anni in der Form eines all·
gemeinen Ausspruches an, in welcllem natürlich pl'aetulit und
reieoit dem Nebensatz angehören und nur explicuit den Haupt­
satz bildet. loh füge jetzt bei, indem ich die Ueberlletzung
von v. 39 berichtige in 'voll Ricllterhohe'it nicht durch Amt
nur für Ein Jahr': Süfem bereits vor Abfassung dieser Ode
an Lonius Octavian die Crimillalprozesse der Semdoren, ins­
besondere auch die Repetundenprozess6 (auf die wobl avarae fraudis
deutet) an den Senat und ihre Annahme und InstrnlÜion an die
Konsuln verwiesen ha.t" ist die Bezeichnung cODsnl Don
DniDs allni fUr den vindex anrae fraudis (v. 37) und den Ull­

erbittlicben Richtel' (v. 41) besonders bedeutungsvoll.
Grimma. Walther Gilbert.

Zur Textgescbiellte der grossaren PIlDudo-Quintilianillchen
Declamationen

1. Die subscriptio
Nach Declamation 18 findet sich bekanntlich in allen Hand­

schriften der 19 gr1.isseren Peeudo-Quintilianischen Declamationen
folgende subsoriptio J: deSOl'ipl;1i et emelldwi Domitius Dntcontius
de codice fratril.l hieri 2 felioiter mihi et usibus meis et dis 3 om­
nibus. Eine zweite subscriptio findet sich naoll deolamatio 10
in der zweiten Handsohrif'tenclasse (Parisinus 16230 und SOl'­
bonianull 629): legi et emendavi ego dracontins cum fratre iel'io
inoomparabili anicG urbis rome in scola fori traiani feliciter.

Ane diesen beiden Fassungen ergiebt sich, dass Domitius
Dracontiue und Hierine gemeinschaftlicb in der schollt fori Traiani
einen kritillcll abcorrigirten Text, was ja Iegi et emendavi be­
deutet4, der Declamatiollen hergestellt haben und zwar auf Grund-

1 Vgl. Jahn, Ueber die Subscriptionen in den Handschriften rö­
mischer Classiker, Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Ge­
sellschaft der Wissenschaften, philologisch-historische Classe III (1851),
S. 327 Ir, Haase, de latinorum codicum mss. subscriptionibus; index
scholarum Vratislav, 1860/61. RoMe bei Ritter, Die Qnintilianischen
Declamationen (1881), S. 20G. Dessauer, Die handsohriftliche Grund­
lage dei' lU grösseren Pseudo - Quintilianischen Deolamationen (1898),
S. 81.

2 Hierionis Borboi~ianus.

a dominis HWlltel'i-anu8, discipulis Ha ase, dootis Buhae, aliis Sab­
badini. spigolatwra ]~atine, studi italiani di fil,ologia classic(~ V (1897), 391.

• VgL Leo, (-I. g. A. 1899, 174,




